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Anfang Januar waren die Sternsinger auch in Kressbronn 
unterwegs. Sie haben den Segen an die Häuser gebracht oder 
als „stillen Segen“ in die Briefkästen gelegt. Der momentane 
Zwischenstand der Spenden in Kressbronn: 9839,33 Euro.  
Eine tolle Summe!!!
DANKE allen Spenderinnen und Spendern für die Unterstüt-
zung und die herzlichen Begegnungen!
DANKE allen Königinnen und Königen - Ihr seid super fleißig 
und immer mit einem Lächeln unterwegs gewesen!
DANKE allen Helferinnen und Helfern im Hintergrund,  
besonders den Familien der königlichen Hoheiten!
DANKE unseren Mesnerinnen, für die tolle und unkompli-
zierte Unterstützung! 
DANKE an Frau Fakler, die bereits alle königlichen Gewänder 
gewaschen und gebügelt hat, sodass alles für 2023 bereit ist!
DANKE an Herrn Pfarrer Kramer, für den gemeinsamen 
Gottesdienst am Dreikönigstag sowie den Segen für die Stern-
singer!

Die Aktion des Kindermissionswerkes läuft noch bis Anfang 
Februar.
Das heißt, es ist immer noch möglich, die Sternsingeraktion 
mit einer Spende zu unterstützen.
Per Überweisung auf das Konto der Kressbronner Kirchenge-
meinde: IBAN: DE07 6519 1500 0200 9020 08, BIC: GENO-
DES1TET, Kennwort: „Sternsinger“.
Oder Online: https://spenden.sternsinger.de/jkyybcmh
Herzlichen Dank! Segensaufkleber mit der Aufschrift 
20*C+M+B+22 gibt es weiterhin in der Katholischen Kirche 
zum Mitnehmen oder beim Sternsinger-Team.
Es grüßt Euch und Sie das Kressbronner Sternsinger-Team: 
Andrea Bohner, Marietta Bennati, Farhan Othman und Ingrid 
Abler (mail: sternsinger-kressbronn@web.de).

Sternsinger Kressbronn
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-  Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock 
Vorlage: GR/2022/024

10 Ärztehaus im Baugebiet Bachtobel 
- Erbbaupachtvertrag 
- Ausschreibung zur Vergabe 
Vorlage: GR/2021/083

11 Neubau eines Wohnhauses mit Gewerbeeinheit auf dem 
Bachtobelplatz  
- Vorstellung der Auslobungsunterlagen 
- Wahl der Sachpreisrichter 
Vorlage: GR/2022/023

12 Baugebiet Bachtobel 
- Gestaltungsleitfaden 
- Vorberatung 
Vorlage: GR/2022/030

13 Hochwasserschutz 
- Bericht über das Prüfungsergebnis zur Kombination von 
Hochwasserschutz und Beregnung 
Vorlage: GR/2022/011

14 Bebauungsplan „Seestraße“ 
- Frühzeitige Beteiligung 
Vorlage: GR/2022/012

15 Gewerbegebiet Kapellenesch/Haslach 
- Ziele der Gemeinde 
Vorlage: GR/2022/014

16 Verschiedenes
Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
Kressbronn a. B., 17.01.2022 
gez. Daniel Enzensperger
Bürgermeister

Hinweis: 
Die öffentlichen Unterlagen zur Sitzung und die gefassten 
Kurzbeschlüsse zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten fin-
den Sie im Sitzungsportal auf der Homepage der Gemeinde 
Kressbronn a. B.

Öffentliche Bekanntmachung

Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Kressbronn a. B.

am Mittwoch, 26.01.2022 
um 16:30 Uhr in der Festhalle Kressbronn a. B.
Bitte beachten Sie die geltende 3G-Pflicht für Gremiensitzun-
gen (geimpft, genesen oder mit Antigen- oder PCR-Testnach-
weis). Die Zuhörer müssen zudem während den Sitzungen eine 
FFP2-Maske tragen.
Tagesordnung:
1   Begrüßung und Informationen des Bürgermeisters
2   Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
3   Einwohnerfragestunde
4   Annahme von Spenden 

Vorlage: GR/2021/131
5   Bürgermeisterwahl 2022 

- Festlegung des Wahltermins 
- Ausschreibung der Stelle des hauptamtlichen Bürger-
meisters 
- Bildung eines Gemeindewahlausschusses

Vorlage: GR/2021/129
6   Bericht der Fraktionen und der Fraktionslosen über die 

Verwendung der pauschalen Entschädigung 
Vorlage: GR/2022/029

7   Gewährung von Eigenkapital und Trägerdarlehen an die 
Eigenbetriebe 2022 
- Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
Vorlage: GR/2021/015

8   Entscheidung über die Ausübung eines Vorkaufsrechts 
- Verkauf von FlSt.-Nr. 1788 
Vorlage: GR/2021/130

9   Bachtobelspielplatz 

Thema der Woche

Der Haushalt für das Jahr 
2022 ist verabschiedet.  
Worauf legt die Gemeinde  
besonders großen Wert? 

Bürgermeister: Der Schwerpunkt des 
Haushaltes 2022 liegt auf der Bildung. 
Bereits in den vergangenen Jahren 
wurde die Bildung in den Mittelpunkt 

der Kommunalpolitik gerückt. Hieran wird die Gemeinde auch 
künftig festhalten. Mit 2,0 Mio. Euro geht der größte Inves-
titionsbetrag erneut in die Sanierung des Bildungszentrums 
Parkschule. Die Sanierung wird also auch im kommenden Jahr 
fortgeführt.  600.000 Euro gehen in die Digitalisierung der 

Schule und die Anschaffung von mobilen Endgeräten. Für den 
Erweiterungsbau des Bildungszentrums ist eine Planungsrate 
von 200.000 Euro vorgesehen, für das Kinder- und Familien-
zentrum eine Planungsrate und erste Baukosten in Höhe von 
300.000 Euro. So gesehen investieren wir im nächsten Jahr 
rund 3,1 Mio. Euro oder 44 % unserer für Investitionen ver-
fügbaren Mittel in die Bildung. Natürlich müssen wir aber auch 
noch anderen Aufgaben gerecht werden. So wird die Gemeinde 
den Breitbandausbau in diesem Jahr nochmals deutlich voran-
bringen, die Ortsdurchfahrt von Hüttmannsberg sanieren und 
die Infrastruktur dort aufwerten, die Bodanstraße im 4. Bau-
abschnitt zwischen Bodan-Areal und Naturstrandbad sanieren 
und abschließbare Fahrradboxen am Bahnhof zur Stärkung des 
Radverkehrs errichten. 

Amtlicher Teil
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2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
 (Saldo aus 2.1. und 2.2.) von 2.320.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen  
 aus Investitionstätigkeit von 1.624.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen  
 aus Investitionstätigkeit von - 6.223.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf  
 aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von - 4.599.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf 
 (Summe aus 2.3. und 2.6) von - 2.278.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen  
 aus Finanzierungstätigkeit von 750.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen  
 aus Finanzierungstätigkeit von - 277.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf  
 aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von + 473.000
2.11 Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands,  
 Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von - 1.805.100

§ 2 
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen  
für Investitionen wird festgesetzt auf  750.000,00 Euro;
davon für die Ablösung von inneren Darlehen  0,00 Euro.

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Ein-
gehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird
festgesetzt auf  0,00 Euro.

§ 4 
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite  
wird festgesetzt auf  1.500.000,00 Euro

§ 5 
Realsteuerhebesätze

In der Satzung der Gemeinde Kressbronn am Bodensee über 
die Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer (Grund- und Ge-
werbesteuersatzung) vom 16. November 2016 werden die Hebe-
sätze wie folgt festgesetzt:
1. für die Grundsteuer

a)  für die land- und forstwirtschaftlicher Betrieb (Grund-
steuer A) auf 320 v. H. der Steuermessbeträge;

b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H. der 
Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H. der Steuermessbeträge.

§ 6 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2022 in Kraft.
Ausgefertigt:
Kressbronn a. B., 16. Dezember 2021
Daniel Enzensperger 
Bürgermeister

Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik  
der Gemeinde Kressbronn a. B.

am Mittwoch, 26.01.2022 
um 16:00 Uhr im Rathaus (Sitzungssaal).
Bitte beachten Sie die geltende 3G-Pflicht für Gremiensitzun-
gen (geimpft, genesen oder mit Antigen- oder PCR-Testnach-
weis). Die Zuhörer müssen zudem während den Sitzungen eine 
medizinische Maske tragen.
Tagesordnung:
1 Begrüßung und Informationen des Bürgermeisters
2  Bauantrag 

Errichtung einer Winterlagerhalle für Boote 
auf Flst. Nr. 5104/1, Säntisstraße 
Vorlage: AUT/2022/003

3 Einvernehmenserteilungen zu Baugesuchen  
durch den Bürgermeister 
Vorlage: AUT/2022/002

4 Verschiedenes
Eine nichtöffentliche Sitzung findet nicht statt.
Kressbronn a. B., 17.01.2022
gez. Daniel Enzensperger 
Bürgermeister

Hinweis: 
Die öffentlichen Unterlagen zur Sitzung und die gefassten 
Kurzbeschlüsse zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten fin-
den Sie im Sitzungsportal auf der Homepage der Gemeinde 
Kressbronn a. B.

Haushaltssatzung der Gemeinde Kressbronn  
am Bodensee für das Haushaltsjahr 2022
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 
2000 (GBl. 2000, 581), hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Kressbronn a. B. am 15. Dezember 2021 folgende Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 1. Im Ergebnishaushalt mit 
den folgenden Beträgen EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 24.431.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von - 24.328.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
 (Saldo aus 1.1. und 1.2.) von 102.900
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 24.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis 
 (Summe aus 1.3. und 1.6) von 126.900

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit von 23.653.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit von - 21.332.900
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§ 2   
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für die Gemeindewerke im Vermögens-
plan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschafts-
jahr 2022 auf 1.050.000,00 Euro
festgesetzt.

§ 3   
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000,00 Euro
festgesetzt.

§ 4   
Inkrafttreten

Dieser Wirtschaftsplan tritt zum 1. Januar 2022 in Kraft.
Ausgefertigt:
Kressbronn a. B., 16. Dezember 2021
Daniel Enzensperger 
Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wohnungs-
bau und Grundstücksverkehr Kressbronn am 
Bodensee“ für das Haushaltsjahr 2022
Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Würt-
temberg, in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. 1992, 21), in 
Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg, in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 581), 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Kressbronn a. B. am 15. 
Dezember 2021 folgenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs 
„Wohnungsbau und Grundstücksverkehr Kressbronn a. B.“ für 
das Haushaltsjahr 2022 festgestellt:

§ 1 
Wirtschaftsplan

(1) Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:
1.  im Erfolgsplan in den Erträgen von  906.300,00 Euro;  

im Erfolgsplan in den Aufwendungen von 835.300,00 Euro;  
im Erfolgsplan auf einen Gewinn von 71.000,00 Euro; 

2. im Vermögensplan in den  
Einnahmen und Ausgaben auf je  4.314.000,00 Euro;

(2)  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird 
auf 2.300.000,00 Euro

     festgesetzt.

§ 2 
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Wohnungsbau und 
Grundstücksverkehr im Vermögensplan vorgesehenen
Kreditaufnahmen wird für  
das Wirtschaftsjahr 2022 auf  1.300.000,00 Euro
festgesetzt.

§ 3 
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf  500.000,00 Euro
festgesetzt.

Heilungshinweise
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Genehmigungsvermerk
Das Landratsamt Bodenseekreis hat mit Erlass vom 23. 
Dezember 2021 die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses der 
Gemeinde Kressbronn a. B. über die Haushaltssatzung mit 
Haushaltsplan für das Jahr 2022 sowie des Beschlusses über 
die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, 
Gemeindewerke sowie Wohnungsbau und Grundstücksverkehr 
für das Wirtschaftsjahr 2022 gemäß §§ 81, 83, 86, 87 und 89 
GemO sowie gemäß §§ 3 und 12 EigBG bestätigt und die Ge-
nehmigung erteilt.

Hinweis zur Einsichtnahme
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 der Gemeinde 
Kressbronn a. B. und die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 
Abwasserbeseitigung, Gemeindewerke sowie Wohnungsbau 
und Grundstücksverkehr für das Wirtschaftsjahr liegen von 
Montag, 24.01.2022 bis einschließlich Dienstag, 01.02.2022, 
im Rathaus der Gemeinde Kressbronn a. B., Amt für Gemein-
definanzen, Hauptstraße. 19, 88079 Kressbronn a. B. während 
den Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus. Falls 
Sie eine Erläuterung wünschen, vereinbaren Sie bitte einen 
Termin.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs  
„Gemeindewerke Kressbronn am Bodensee“  
für das Haushaltsjahr 2022
Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Würt-
temberg, in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. 1992, 21), in 
Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg, in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 581), 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Kressbronn a. B. am 15. 
Dezember 2021 folgenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs 
„Gemeindewerke Kressbronn a. B.“ für das Haushaltsjahr 2022 
festgestellt:

§ 1   
Wirtschaftsplan

(1) Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:
1.  im Erfolgsplan in den Erträgen und  

Aufwendungen von je  1.964.600,00 Euro;
     im Erfolgsplan auf einen Gewinn/Verlust von  0,00 Euro;
2.  im Vermögensplan in den Einnahmen  

und Ausgaben auf je  3.470.000,00 Euro.
(2)  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- 

ermächtigungen wird auf  1.500.000,00 Euro. 
festgesetzt.
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§ 4 
Inkrafttreten

Dieser Wirtschaftsplan tritt zum 1. Januar 2022 in Kraft.
Ausgefertigt:
Kressbronn a. B., 16. Dezember 2021
Daniel Enzensperger 
Bürgermeister

1. Wirtschaftsplan 2022  
des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“  
der Gemeinde Kressbronn am Bodensee
Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-
Württemberg, in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. 1992, 
21), in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg, in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 
581), hat der Gemeinderat der Gemeinde Kressbronn a. B. am 
15. Dezember 2021 folgenden Wirtschaftsplan 2022 für den 
Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ festgestellt:

§ 1 
Wirtschaftsplan

(1) Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:
1.  im Erfolgsplan in den Erträgen und  

Aufwendungen auf je  2.030.300,00 Euro;
    im Erfolgsplan auf einen Gewinn/Verlust von  0,00 Euro;
2. im Vermögensplan in den Einnahmen  
und Ausgaben auf je  1.480.400,00 Euro;

(2)  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- 
ermächtigungen wird auf  0,00 Euro

     festgesetzt.

§ 2 
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für den Versorgungsbetrieb  
im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen  
wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf  350.000,00 Euro
festgesetzt.

§ 3 
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 800.000,00 Euro
festgesetzt.

§ 4 
Inkrafttreten

Dieser Wirtschaftsplan tritt zum 1. Januar 2022 in Kraft.
Ausgefertigt:
Kressbronn a. B., 16. Dezember 2021
Daniel Enzensperger 
Bürgermeister

Überblick über den Haushalt der Gemeinde 
Kressbronn a. B. im Jahr 2022

 
 

Überblick über den Haushalt der Gemeinde Kressbronn a. B. im Jahr 2022 
 
 
Bevölkerungsentwicklungen 
 1950 1961 1970 1979 1987 1991 2021 
Bevölkerung insgesamt 4.040 5.020 6.069 6.501 6.638 7.152 8.579 
Bevölkerungsdichte (Ew/km²) 198 246  297 318 325 350 420 
 
Gemarkungsfläche:  2.042 ha 
 
 
Haushaltsvolumen:   
 Ergebnishaushalt  102.900 € 
 Finanzhaushalt  1.805.100 € 
 
Hebesätze (unverändert):  Grundsteuer A     320 % 
 Grundsteuer B     360 % 
 Gewerbesteuer     360 % 
 
 
Die Erträge des Gesamtergebnishaushalts im Haushaltsjahr in %: 
 
Im Gesamtergebnishaushalt werden die Erträge den Aufwendungen gegenübergestellt, er ist 
vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Anhand der Grafik ist zu 
erkennen, woraus die Gemeinde Kressbronn a. B. die Erträge generieren kann. Den größten 
Anteil macht hierbei der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 23,5 % aus, gefolgt von 
22,9 % der Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen, sowie Umlagen, die Gewerbesteuer 
macht 13,9 % der Erträge aus und die Grundsteuer 6,5 %. 
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Die Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts 
im Haushaltsjahr in %:
Anhand der Grafik ist zu erkennen, wofür der Gemeinde Kress-
bronn a. B. Aufwendungen entstehen. Der größte Posten sind 
hierbei die Personalaufwendungen mit einem Anteil von 31,6 
%, gefolgt von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-
gen mit 16,6 %. Eine große Rolle spielen auch die Abschreibun-
gen mit einem Anteil von 12,3 %.
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%, gefolgt von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 16,6 %. Eine große Rolle 
spielen auch die Abschreibungen mit einem Anteil von 12,3 %. 
 

 
 
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr: 
 
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kann dem Finanzhaushalt 
entnommen werden. Hier werden Ein- und Auszahlungen gegenübergestellt. Anders als beim 
Ergebnishaushalt spielt also der tatsächliche Geldfluss eine Rolle. Der Zahlungsmittelüberschuss 
aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt die Ein- und Auszahlungen, die aus dem 
Ergebnishaushalt entstehen, gegenüber. 
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Zahlungsmittelüberschuss aus laufender  
Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr:
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit kann dem Finanzhaushalt entnommen werden. Hier 
werden Ein- und Auszahlungen gegenübergestellt. Anders als 
beim Ergebnishaushalt spielt also der tatsächliche Geldfluss 
eine Rolle. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Ver-
waltungstätigkeit stellt die Ein- und Auszahlungen, die aus dem 
Ergebnishaushalt entstehen, gegenüber.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer  
im Vergleich:
Die Gewerbesteuer ist eine wichtige Einnahmequelle der Ge-
meinde Kressbronn a. B. Sie ist eine Steuer, die von Gewerbe-
betrieben auf Grundlage ihres erwirtschafteten Umsatzes er-
hoben wird. Wie bereits oben dargestellt, macht sie in 2022 13,9 
% der Erträge des Ergebnishaushalts aus.

Die Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts im Haushaltsjahr in %: 
 
Anhand der Grafik ist zu erkennen, wofür der Gemeinde Kressbronn a. B. Aufwendungen 
entstehen. Der größte Posten sind hierbei die Personalaufwendungen mit einem Anteil von 31,6 
%, gefolgt von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 16,6 %. Eine große Rolle 
spielen auch die Abschreibungen mit einem Anteil von 12,3 %. 
 

 
 
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr: 
 
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kann dem Finanzhaushalt 
entnommen werden. Hier werden Ein- und Auszahlungen gegenübergestellt. Anders als beim 
Ergebnishaushalt spielt also der tatsächliche Geldfluss eine Rolle. Der Zahlungsmittelüberschuss 
aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt die Ein- und Auszahlungen, die aus dem 
Ergebnishaushalt entstehen, gegenüber. 
 

 

Die Entwicklung der Gewerbesteuer im Vergleich: 
 
Die Gewerbesteuer ist eine wichtige Einnahmequelle der Gemeinde Kressbronn a. B. Sie ist eine 
Steuer, die von Gewerbebetrieben auf Grundlage ihres erwirtschafteten Umsatzes erhoben 
wird. Wie bereits oben dargestellt, macht sie in 2022 13,9 % der Erträge des Ergebnishaushalts 
aus. 
 

 
 
 
Kostendeckungsgrad der Gebührenhaushalte 
 
Der Kostendeckungsgrad gibt an, welcher Anteil der Kosten durch die Erlöse gedeckt werden 
kann. Bei der Jugendmusikschule können also z. B. 51,8 % der Kosten durch die Gebühren und 
sonstige Zuschüsse gedeckt werden, für die übrigen 48,2 % müssen andere Haushaltsmittel (z. 
B. Steuermittel) herangezogen werden.  
Der Haushaltsplan weist für die verschiedenen kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde 
folgende Kostendeckung aus (E = Ertrag, A = Aufwand): 
 

Schwimm mal wieder...
... im Hallenbad Kressbronn

Öffnungszeiten:
Dienstag:  09:45 – 11:00 Uhr und 17:00 – 20:00 Uhr
Mittwoch:  15:00 – 21:00 Uhr (Warmbadetag)
Donnerstag:  09:45 – 11:00 Uhr und 16:00 – 20:00 Uhr
Freitag:  16:00 – 19:00 Uhr
Samstag:  09:00 – 12:00 Uhr (nur von Oktober – April)

Kostendeckungsgrad der Gebührenhaushalte
Der Kostendeckungsgrad gibt an, welcher Anteil der Kosten 
durch die Erlöse gedeckt werden kann. Bei der Jugendmusik-
schule können also z. B. 51,8 % der Kosten durch die Gebühren 
und sonstige Zuschüsse gedeckt werden, für die übrigen 48,2 
% müssen andere Haushaltsmittel (z. B. Steuermittel) heran-
gezogen werden. 
Der Haushaltsplan weist für die verschiedenen kostenrechnen-
den Einrichtungen der Gemeinde folgende Kostendeckung aus 
(E = Ertrag, A = Aufwand):
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Wesentliches Investitionsprogramm:
Die folgende Tabelle zeigt die wesentlichen Investitionen auf, 
für die im kommenden Haushaltsjahr Mittel im Haushaltsplan 
veranschlagt sind.

Geplante Entwicklung des Schuldenstandes:

 
Wesentliches Investitionsprogramm: 
 
Die folgende Tabelle zeigt die wesentlichen Investitionen auf, für die im kommenden 
Haushaltsjahr Mittel im Haushaltsplan veranschlagt sind. 
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Geplante Entwicklung des Schuldenstandes: 
 
     Gemeinde Eigenbetriebe  Insgesamt 
              €   €   € 
 
Schuldenstand 01.01.2022  1.419.511 1.821.811 3.241.322  
+ Neuverschuldung (Planansatz) 750.000 2.700.000 3.450.000 
./. Schuldentilgung ordentlich 277.000 235.191 512.191 
./. Schuldentilgung außerordentlich 0 0 0 
Schuldenstand 31.12.2022                 1.892.511             3.606.744 6.179.131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sofern das Haushaltsjahr planmäßig verläuft, dürfte zum Jahresende der Schuldenstand der 
Gemeinde samt Eigenbetrieben von äußeren Darlehen bei 720 € (Vorjahr 371 €) pro Einwohner 
liegen. Der Landesdurchschnitt der vergleichbaren Gemeinden liegt bei 823 € inkl. der 
Eigenbetriebe. Die Gemeinde Kressbronn a. B. könnte dann per 31. Dezember 2022 rd. 13 % 
unter dem Landesdurchschnitt liegen. Die Kreditaufnahme von 0,75 Mio. € im Kernhaushalt 
resultiert ausschließlich aus der Sanierung des Parkschulzentrums und der Fertigstellung der 
Bodanstraße (BA IV).  
 
 
 
 
Neuaufnahme von Kindern in den Parkkindergarten bzw. Nonnenbachkindergarten und das 
Kleinkinderhaus Pünktchen 
 
Für das neue Kindergarten- und Krippenjahr ab Anfang September 2022 können wieder Kinder 
in die Kinderbetreuungseinrichtungen aufgenommen werden. Auch für Kinder im Alter von 1-3 
Jahren sind im Parkkindergarten und im Kleinkinderhaus Pünktchen Krippenplätze frei.  
 
Die Anmeldung erfolgt bei der jeweiligen Einrichtung. Aufnahmeanträge gibt es in den 
Kinderbetreuungseinrichtungen oder man kann sie unter www.kressbronn.de herunterladen. 
 
Anmeldeschluss für das Kindergarten- und Krippenjahr 2022/2023 ist der 30.04.2022. Hierfür 
sind die vollständig ausgefüllten Anmeldeanträge bei der jeweiligen 
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Sofern das Haushaltsjahr planmäßig verläuft, dürfte zum Jahresende der Schuldenstand der 
Gemeinde samt Eigenbetrieben von äußeren Darlehen bei 720 € (Vorjahr 371 €) pro Einwohner 
liegen. Der Landesdurchschnitt der vergleichbaren Gemeinden liegt bei 823 € inkl. der 
Eigenbetriebe. Die Gemeinde Kressbronn a. B. könnte dann per 31. Dezember 2022 rd. 13 % 
unter dem Landesdurchschnitt liegen. Die Kreditaufnahme von 0,75 Mio. € im Kernhaushalt 
resultiert ausschließlich aus der Sanierung des Parkschulzentrums und der Fertigstellung der 
Bodanstraße (BA IV).  
 
 
 
 
Neuaufnahme von Kindern in den Parkkindergarten bzw. Nonnenbachkindergarten und das 
Kleinkinderhaus Pünktchen 
 
Für das neue Kindergarten- und Krippenjahr ab Anfang September 2022 können wieder Kinder 
in die Kinderbetreuungseinrichtungen aufgenommen werden. Auch für Kinder im Alter von 1-3 
Jahren sind im Parkkindergarten und im Kleinkinderhaus Pünktchen Krippenplätze frei.  
 
Die Anmeldung erfolgt bei der jeweiligen Einrichtung. Aufnahmeanträge gibt es in den 
Kinderbetreuungseinrichtungen oder man kann sie unter www.kressbronn.de herunterladen. 
 
Anmeldeschluss für das Kindergarten- und Krippenjahr 2022/2023 ist der 30.04.2022. Hierfür 
sind die vollständig ausgefüllten Anmeldeanträge bei der jeweiligen 

Sofern das Haushaltsjahr planmäßig verläuft, dürfte zum Jah-
resende der Schuldenstand der Gemeinde samt Eigenbetrieben 
von äußeren Darlehen bei 720 € (Vorjahr 371 €) pro Einwohner 
liegen. Der Landesdurchschnitt der vergleichbaren Gemeinden 
liegt bei 823 € inkl. der Eigenbetriebe. Die Gemeinde Kress-
bronn a. B. könnte dann per 31. Dezember 2022 rd. 13 % unter 
dem Landesdurchschnitt liegen. Die Kreditaufnahme von 0,75 
Mio. € im Kernhaushalt resultiert ausschließlich aus der Sanie-
rung des Parkschulzentrums und der Fertigstellung der Bodan-
straße (BA IV). 

Neuaufnahme von Kindern in den  
Parkkindergarten bzw. Nonnenbachkindergarten 
und das Kleinkinderhaus Pünktchen
Für das neue Kindergarten- und Krippenjahr ab Anfang Sep-
tember 2022 können wieder Kinder in die Kinderbetreuungs-
einrichtungen aufgenommen werden. Auch für Kinder im Alter 
von 1-3 Jahren sind im Parkkindergarten und im Kleinkinder-
haus Pünktchen Krippenplätze frei. 
Die Anmeldung erfolgt bei der jeweiligen Einrichtung. Aufnah-
meanträge gibt es in den Kinderbetreuungseinrichtungen oder 
man kann sie unter www.kressbronn.de herunterladen.
Anmeldeschluss für das Kindergarten- und Krippenjahr 
2022/2023 ist der 30.04.2022. Hierfür sind die vollständig aus-
gefüllten Anmeldeanträge bei der jeweiligen Kinderbetreu-
ungseinrichtung, in der das Kind aufgenommen werden soll, 
abzugeben (bitte in den Briefkasten werfen).
Die Platzvergabe erfolgt dann nach dem 15.05.2022 für alle 
Kinder, die zwischen September 2022 und August 2023 auf-
genommen werden sollen. Die Erziehungsberechtigten erhal-
ten sowohl eine mündliche Rückmeldung aus der jeweiligen 
Kinderbetreuungseinrichtung, als auch einen schriftlichen Be-
scheid der Gemeinde Kressbronn a. B. Anmeldungen, die nach 
dem 30.04.2022 eingehen, können evtl. erst zu einem späteren 
Zeitpunkt berücksichtigt werden.

Anmeldezeiten:
Nonnenbachkindergarten 
Montag – Freitag nach telefonischer Vereinbarung  
(Telefon: 5687)
Parkkindergarten  
Montag – Freitag nach telefonischer Vereinbarung  
(Telefon: 5681) 
Pünktchen 
Montag – Freitag nach telefonischer Vereinbarung  
(Telefon: 3029240)
Die bis zum oben genannten Termin erfolgten Anmeldungen 
werden nicht in der Reihenfolge der Anmeldungen, sondern 
nach dem Alter des Kindes bzw. der Zahl der freien Plätze 
in den jeweiligen Einrichtungen berücksichtigt. Später einge-
hende Anmeldungen können nur bei freier Platzkapazität be-
rücksichtigt werden.

Textbeiträge an die Redaktion können auch  
per e-Mail versendet werden an: 

seepost@kling-verlag.de

Texte im Word-,text- oder RTF-Format, Fotos  
im jpeg, tif, oder eps-Format@
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Abfluss bei Niedrigwasser. Erst bei etwas höheren Abflüssen 
wird auch die linke Seite überströmt und kann ebenfalls für den 
Aufstieg genutzt werden. Somit können die Fische sowohl bei 
Niedrigwasser als auch bei höheren Abflüssen die knapp drei 
Meter Höhenunterschied problemlos überwinden. 
Zur Sanierung der Rampe wurden Steine mit einer Kantenlänge 
von bis zu zwei Metern verwendet. Zusätzlich werden diese von 
knapp 800 m² Spunddielen aus Stahl gesichert, die bis zu fünf 
Meter tief in den Untergrund gerammt wurden. So kann die 
Raue Rampe auch große Hochwasser unbeschadet überstehen.
Der „Parkplatz Gießenbrücke“ sowie der Unterhaltungsweg di-
rekt entlang der Argen ist für Fußgängerinnen und Fußgänger 
sowie Radfahrerinnen und Radfahrer wieder zugänglich. Eine 
Informationstafel direkt neben der Argen gibt zukünftig Hin-
tergründe und Wissenswertes zur Rauen Rampe preis. 
Die Baukosten belaufen sich auf rund eine Million Euro und 
werden durch das Land Baden-Württemberg getragen.

Hintergrundinformation:
Die zweigeteilte Raue Rampe hat eine Neigung von ca. 1:40 und 
eine Länge von rund 130 Meter. Der in Fließrichtung rechte Teil 
ist in Beckenbauweise und der linke Teil in Störsteinbauweise 
gebaut. Die Rampe in Beckenbauweise, oft auch als Riegel-
rampe bezeichnet, besteht entsprechend dem zu überwinden-
den Höhenunterschied von ca. 2,8 Metern aus 23 hintereinander 
angeordneten Querriegeln, zwischen denen sich jeweils strö-
mungs- und turbulenzarme Ruhebecken befinden.
https://youtu.be/VN0YCW84zag
Quelle: Regierungspräsidium Tübingen

Sigor Geßler ist neuer Bauhofleiter  
der Gemeinde Kressbronn a. B.
Bürgermeister Daniel Enzensperger begrüßte Sigor Geßler als 
neuen Bauhofleiter und wünschte ihm einen guten Start sowie 
viel Erfolg bei seiner Tätigkeit. Sigor Geßler ist von Beruf Zim-
merermeister und hat bereits langjährige Berufserfahrung als 
Bauhofleiter in einer anderen Gemeinde. „Ich freue mich auf 

eine gute Zusammenarbeit mit dem Team vom Bauhof, der Ge-
meinde Kressbronn a. B. und ihren Einwohnern“, so der Bau-
hofleiter an seinem ersten Arbeitstag.

Inserieren bringt Gewinn!

Gemeindenachrichten

Rathaus bis auf Weiteres 
für den Publikumsverkehr geschlossen – 

Termine ausschließlich nach Vereinbarung
Aufgrund der aktuellen Infektionslage ist der Zutritt zum Rat-
haus ab Montag, 24. Januar 2022 ausschließlich nach vorheriger 
Terminabsprache für Geimpfte, Genesene oder Getestete mit 
einer FFP2-Maske möglich. Die Gemeinde bittet, nach Mög-
lichkeit sämtliche Anliegen telefonisch oder per E-Mail zu klä-
ren und von persönlichen Terminen abzusehen.
Die Terminvereinbarung erfolgt über die jeweils zuständige 
Sachbearbeitung. Die Kontaktdaten können der Mitarbeiter-
liste auf www.kressbronn.de entnommen werden. Allgemeine 
Anfragen können unter 07543 9662-0 oder per E-Mail an rat-
haus@kressbronn.de gestellt werden.

Fische können wieder ungehindert vom Bodensee 
in die Argen wandern
Im Zeitraum von Mai bis Dezember 2021 wurde im Auftrag 
des Landesbetriebs Gewässer im Regierungspräsidium Tü-
bingen die sanierungsbedürftige und für Fische unzureichend 
durchwanderbare „Raue Rampe“ in der Argen bei Kressbronn 
ertüchtigt. Die Maßnahme ist ein wichtiger Trittstein zur öko-
logischen Vernetzung des Bodensees mit dem Flusssystem der 
Argen und dient auch der Sicherung der Brücke der B 467 über 
die Argen. 

Etwa sechs Flusskilometer oberhalb der Mündung der Argen in 
den Bodensee, auf Höhe der Brücke B 467, ist die Überwindung 
des Höhenunterschieds für Fische und kleine Wasserlebewesen 
über die sanierte Raue Rampe wieder möglich. Sie ist so ge-
baut, dass sowohl die kräftige Seeforelle, als auch die sehr sel-
tene, eher kleinwüchsige und geschützte Fischart Strömer, die 
ihr Hauptvorkommen in wenigen baden-württembergischen 
Zuflüssen des Bodensees hat, ungehindert aufsteigen können. 
Neben der Durchwanderbarkeit gibt es in der Rauen Rampe 
unterschiedliche Lebensraumangebote für alle Lebensstadien 
von Fischen. Dies sind wichtige Kriterien zur Erreichung des 
nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie geforderten gu-
ten ökologischen Zustands eines Gewässers.
Zunehmend trockenere Sommer und die damit einhergehen-
den niedrigen Wasserstände machen die Wanderung für Fische 
auch über Raue Rampen immer schwieriger. Deshalb ist die 
neue Raue Rampe zweigeteilt gebaut. Die in Beckenstruktur 
errichtete, in Fließrichtung gesehen rechte Seite, bündelt den 

Foto: Regierungspräsidium Tübingen, Kai Ruedel
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Kultur und Tourismus

ś Ländle nauf - ś Ländle na –  
Hillus Herzdropfa zu Gast in Kressbronn
Achtung – Änderung: Die Veranstaltungen wurden aufgrund 
der aktuellen Lage und Corona-Verordnung in die Festhalle, 
Hauptstraße 39, 88079 Kressbronn a. B. verlegt!
“Dieses Programm von „Hillus Herzdropfa“ kann man nicht 
beschreiben, man muss es erleben!“ – so die einhellige Zu-
schauermeinung. Mit ihrer ideenreichen und umwerfenden Ko-
mik präsentieren „Hillus Herzdropfa“ - Hillu Stoll und Franz 
Auber - Sketche aus ihrer gemeinsamen 13-jährigen Bühnen-
erfahrung. Dieses Programm ist eine Neuauflage aus ihrem 
unerschöpflichen Repertoire ihrer „Geschichten über Land und 
Leute auf der schwäbischen Alb!“. 

Bitte die am Veranstaltungstag geltende Corona-Verordnung 
des Landes Baden-Württemberg beachten (aktuell: 2 G plus, 
bitte Nachweis und Ausweis mitbringen).
Dienstag, 15. März 2022, Mittwoch, 16. März 2022, 
Donnerstag, 17. März 2022,
jeweils 19:30 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr, freie Platzwahl!
Festhalle, Hauptstraße 39, 88079 Kressbronn a. B. 
Vorverkauf: 14,00 € Normalpreis, 12,50 € ermäßigt für Mitglie-
der der Kressbronner Kulturgemeinschaft, Gäste mit Echt-Bo-
densee-Card, Rollstuhlfahrer, Schwerbehinderte mit Kennzei-
chen „B“, Schüler und Studenten
ggf. Abendkasse: 16,00 € Normalpreis, 14,00 € ermäßigt 
Tickets sind erhältlich in der Tourist-Information im Bahnhof, 
Nonnenbacher Weg 30 sowie bei allen Reservix-Vorverkaufs-
stellen sowie online unter www.reservix.de.

Abfuhrkalender
Bioabfall
am Dienstag, 25. Januar

Papier 
am Freitag, 28. Januar

Landratsamt Bodenseekreis

Samstags Impfung für Kinder im Impfstützpunkt 
Messe Friedrichshafen
Für Kinder zwischen fünf und elf Jahren bieten der Impfstütz-
punkt an der Messe Friedrichshafen an den Samstagen, 22. und 
29. Januar 2022 wieder „Kinder-Impftage“ an. Für diese Tage 
kann ausschließlich diese Altersgruppe einen Impftermin er-
halten. Die ärztliche Beratung der Eltern bzw. Sorgeberech-
tigten wird speziell durch Kinder- und Jugendärztinnen und 
-ärzte durchgeführt. Terminbuchung ab Dienstag (18. Januar 
2022) unter https://bodenseekreis-impfzentrum.connect.giria.
io/. Weitere und künftige Impfmöglichkeiten für Kinder unter 
zwölf Jahren sind in der Terminübersicht auf der Webseite des 
Bodenseekreises mit einem (K) gekennzeichnet. 
Eine Übersicht aktuell im Bodenseekreis gebotener Impfmög-
lichkeiten außerhalb der ärztlichen Praxen sowie wichtige Hin-
weise zur Impfberechtigung gibt es unter www.bodenseekreis.
de/corona-impfung

Nächtliche Ausgangsbeschränkungen  
für Personen ohne Impfung
Seit Montag, 17. Januar 2022 gilt gemäß § 17a der Corona-Ver-
ordnung des Landes Baden-Württemberg im gesamten Boden-
seekreis eine nächtliche Ausgangsbeschränkung für Personen 
ohne vollständigen Corona-Impfschutz (Grundimmunisierung 
mit oder ohne Auffrisch-/Drittimpfung) oder ohne gültigen Ge-
nesenen-Status. Damit ist nicht-immunisierten Personen der 
Aufenthalt außerhalb der Wohnung oder sonstigen Unterkunft 
in der Zeit von 21:00 Uhr bis 5:00 Uhr des Folgetags nur mit 
triftigem Grund gestattet. Triftige Gründe sind beispielsweise 
die Ausübung beruflicher und dienstlicher Tätigkeiten sowie die 
Inanspruchnahme medizinischer, pflegerischer und therapeuti-
scher Leistungen oder Notfälle. Die landkreisspezifische Rege-
lung gilt nicht mehr, sobald nach Feststellung des Gesundheits-
amtes die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden 
Tagen unter dem Wert von 500 Neuinfektionen je 100.000 Ein-
wohner liegt. Die aktuellen im Bodenseekreis geltenden Regeln 
und weitere nützlich Infos zum Thema Corona (z. B. Verhalten 
bei positivem Testergebnis, Teststationen, Impfangebote) unter 
www.bodenseekreis.de/corona
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Gemeindebücherei

Neue Romane

Alex George: An jenem Tag in Paris
Paris, 1927. Eine Stadt, die von berühmten Künstlern, Schrift-
stellern und Musikern wimmelt, ein wahrer Schmelztiegel des 
Genies. Inmitten dieser schillernden Stadt ringen vier ganz nor-
male Menschen mit ihren Geheimnissen: die ehemalige Haus-
hälterin von Marcel Proust, die heimlich eines seiner Tagebü-
cher behalten hat und es jetzt verzweifelt sucht; ein Journalist, 
der nicht aufhören kann, in den Gesichtern der Pariser nach 
etwas ganz Bestimmtem Ausschau zu halten; ein liebeskranker 
Künstler, dessen einzig geldbringendes Gemälde eigentlich un-
verkäuflich ist; und ein armenischer Flüchtling, der Tag für Tag 
ein ungewöhnliches Marionettentheater betreibt. Ihre Wege 
werden sich im Laufe eines einzigen Tages auf unvergessliche 
Weise kreuzen …

Puk Qvodrup: In einen Stern
Wie weiterleben, wenn das Schlimmste eintritt? Puk ist schwan-
ger und Sohn Elmer erst zwei, da erhält sie die Nachricht, ihr 
Mann Lasse ist beim Marathon tot umgefallen. Puk hat keine 
Wahl, sie muss weiterleben, im Kinderalltag funktionieren. 
Zwischen Tränen, Fragen, wo denn der Papa bleibt, Wäsche-
bergen und angekauten Frühstücksresten wird Puks Jahr der 
Trauer zu einer existenziellen Erkenntnis: Der Tod, so brutal 
und plötzlich er daherkommt, ist nicht das Ende des Lebens, 
sondern Bestandteil. Puk Qvortrup erzählt knapp, schonungs-
los und mit großer Sogkraft von unserem größten Geschenk - 
dem Leben.

Hana Yangaihara: Zum Paradies
1893, in einem Amerika, das anders ist, als wir es aus den Ge-
schichtsbüchern kennen: New York gehört zu den Free States, 
in denen die Menschen so leben und so lieben, wie sie es möch-
ten – so jedenfalls scheint es. Ein junger Mann, Spross einer 
der angesehensten und wohlhabendsten Familien, entzieht sich 
der Verlobung mit einem standesgemäßen Verehrer und folgt 
einem charmanten, mittellosen Musiklehrer.
1993, in einem Manhattan im Bann der AIDS-Epidemie: Ein 
junger Hawaiianer teilt sein Leben mit einem deutlich älteren, 
reichen Mann, doch er verschweigt ihm die Erschütterungen 
seiner Kindheit und das Schicksal seines Vaters.
2093, in einer von Seuchen zerrissenen, autoritär kontrollier-
ten Welt: Die durch eine Medikation versehrte Enkelin eines 
mächtigen Wissenschaftlers versucht ohne ihn ihr Leben zu be-
wältigen – und herauszufinden, wohin ihr Ehemann regelmäßig 
an einem Abend in jeder Woche verschwindet.
In der Bücherei gilt 2G plus. Ausgenommen von der Testpflicht 
sind Personen, die schon ihren Booster erhalten haben oder de-
ren zweite Impfung nicht länger als drei Monate zurückliegt. 
Schüler gelten als getestet. Zutritt nur mit FFP-2-Maske 

Öffnungszeiten der Bücherei
Dienstag: 10:00 – 12:00 Uhr und 15:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch: 15:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 – 12:00 Uhr und 16:00 – 19:00 Uhr
Freitag: 15:00 – 18:00 Uhr
Montags hat die Bücherei geschlossen.

GLÜCK g’habt! – Heinrich Del Core
„GLÜCK g’habt!“ – wenn man in Mexiko im Schlaf überfallen 
wird und gesund aus der Nummer rauskommt 
„GLÜCK g‘habt!“ – wenn du dich selber beim Schnarchen nicht 
hörst
„GLÜCK g‘habt!“ – hat Heinrich Del Core in der letzten Zeit 
häufig – und genau das gibt er in seinem neuen Programm zum 
Besten. Heinrich Del Core nimmt uns mit auf eine Reise durch 
den Alltag – absolut skurril, alltagstauglich und irrwitzig zu-
gleich. Mit seinen quietschroten 
Lackschuhen und dem feinen 
Blümchenhemd hat er neue, herr-
lich komische Geschichten in sei-
nem Handgepäck, unzählige La-
cher und eine Menge an Humor 
inbegriffen.
Der halbe Restitaliener versteht 
es mit seiner sympathischen, 
schwäbischen Leichtigkeit, die 
Alltagssituationen so detailge-
treu wiederzugeben, vereint da-
bei Dolce Vita und schwäbische 
Tugenden in Perfektion mitein-
ander, dass das Publikum sofort 
in seinen Bann gezogen wird. 
Ein unvergleichlicher Mix aus Situationskomik, Charisma 
und Sprachwitz. Mit Heinrich Del Core treffen sich Italien, 
Deutschland, Comedy und Kabarett. Diesmal dreht sich alles 
rund ums Glück – der Italo-Schwabe inspiriert sich am Alltag, 
detailliert und treffsicher, macht keinen Halt vor Polizeikontrol-
len und Saunabesuchen. Auch was es mit der Einverständnis-
erklärung beim Sex in Schweden auf sich hat, wird in seiner 
unnachahmlichen Art erläutert. Er stellt Schnarch-Diskussio-
nen im heimischen Schlafzimmer dar, selbst seine Urlaubser-
lebnisse und Bahnfahrten bis hin zur Darmspiegelung werden 
nicht ausgelassen. Eins ist sicher – Das Publikum wird weiter-
hin mit wahren Begebenheiten des Alltags einen ganzen Abend 
lang bestens unterhalten. Heinrich Del Core hält dabei seinen 
Gästen als Verbal-Akrobat gekonnt den Spiegel vor, er fabu-
liert, philosophiert und nimmt sich und sein Publikum mit Stil 
und Anstand aufs Korn.
Der zahlreich preisgekrönte Kabarettist und Comedian über-
zeugt mit seinem neuen sehr kurzweiligen und pointenreichen 
Programm und schafft eine einzigartige Verbindung und Nähe 
zum Publikum, das sich immer wieder selber in seinen irrwit-
zig erzählten Geschichten lachend wiederfinden wird…… 
Es wird gebeten, die am Veranstaltungstag geltende Corona-
Verordnung des Landes Baden-Württemberg zu beachten (ak-
tuell 2 G plus, bitte Nachweis und Ausweis mitbringen).
Donnerstag, 24.03.2022 19:30 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr, freie 
Platzwahl ,Festhalle, Hauptstraße 39, 88079 Kressbronn a. B. 
Vorverkauf: 28,00 € Normalpreis, 25,00 € Ermäßigt für Mit-
glieder der Kressbronner Kulturgemeinschaft, Gäste mit Echt-
Bodensee-Card, Rollstuhlfahrer, Schwerbehinderte mit Kenn-
zeichen „B“, Schüler und Studenten, Abendkasse: 30,00 € 
Normalpreis, 27,00 € Ermäßigt 
Tickets sind erhältlich in der Tourist-Information im Bahnhof, 
Nonnenbacher Weg 30, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen 
sowie online unter www.reservix.de.

 Ende Amtlicher Teil
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Kirchliche Nachrichten

Katholische Kirchengemeinden Kressbronn  
und Gattnau und Kapellen

Kressbronn, St. Maria, Hilfe der Christen

Samstag, 22. Januar 2022
18.30 Uhr, Eucharistiefeier

Sonntag,  23. Januar 2022
10.30 Uhr, Eucharistiefeier

Donnerstag, 27. Januar 2022
9.00 Uhr, Eucharistiefeier 

Gattnau, St. Gallus

Sonntag, 23. Januar 2022
9.00 Uhr, Eucharistiefeier

Mittwoch, 26. Januar 2022
18.30 Uhr, Eucharistiefeier

Evang. Kirchengemeinde Kressbronn
Wochenspruch: Es werden kommen von Osten und von Wes-
ten, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im 
Reich Gottes. Lukas 13,29 

Gottesdienste
So, 23.01.22 10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Adt)  
 mit Kinderkirche 
So, 30.01.22 10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer i.R. Henßler) 
 mit Kinderkirche 

Aktuelles
Fr, 21.01.22 18.45 Uhr Jugendgruppe „Alive“
Sa, 22.01.22 18.30 Uhr Hits for Kids in Laimnau  
 (weitere Infos unter: www.hfk-laimnau.de)
Mi, 26.01.22 15.00 Uhr Konfirmanden Unterricht
 18.30 Uhr Jugendgruppe „Teen Challenge“
 19.30 Uhr Freundeskreis für Suchtkranke

Allgemeines:
Zum Gottesdienst sind Alle herzlich willkommen (weiterhin 
mit Angabe der Kontakte, FFP2-Maske und entsprechende Ab-
standsregeln). 
-   Ab einer Inzidenz von 500 ist das Mitsingen leider nicht mehr 

erlaubt! 
-   Ab einer 800 Inzidenz nur noch Streaming Gottesdienste.
Auf der Internetseite unserer Kirchengemeinde https://www.
gemeinde.kressbronn.elk-wue.de/ finden Sie unsere aktuellsten 
Informationen, auch Predigten zum Lesen und Gottesdienste 
zum Sehen und Hören, auch im Live-Stream, sonntags um 
10:00 Uhr.

Notdienste

Verhalten im Corona-Verdachtsfall
•  Personen, die den Verdacht haben, mit Coronaviren infiziert 

zu sein und Krankheitssymptome haben, sollen sich zunächst 
telefonisch mit dem Hausarzt in Verbindung setzen. Nicht un-
angemeldet in die Praxis oder ins Krankenhaus gehen

•  Hausärztin oder -arzt klärt dann mit dem Gesundheitsamt das 
weitere Vorgehen ab

•  Bis zur weiteren Abklärung zu Hause bleiben und den Kon-
takt zu anderen Personen auf ein Minimum beschränken

 
Info-Telefone 
Landesgesundheitsamt: 
Tel. 07 11 / 904 - 39 555 (täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr) 
Gesundheitsamt Bodenseekreis: 
Tel. 0 75 41 / 204 - 58 41 (täglich von 09:00 bis 16:00 Uhr) 
Corona-Testzentrum Bodenseekreis: 
Wer bei sich den begründeten Verdacht auf eine Corona-In-
fektion sieht, ruft zunächst bei seiner hausärztlichen Praxis an 
und erhält dann die Informationen über das weitere Vorgehen.
Personen ohne Termin und Überweisung werden beim CTZ 
nicht bedient.
Es werden hier auch keine Untersuchungen durchgeführt.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
Montag, Dienstag und Donnerstag von 18.00 – 8.00 Uhr  
Mittwoch von 13.00 – 8.00 Uhr, Freitag von 16.00 – 8.00 Uhr 
Samstag, Sonntag und Feiertage 8.00 – 8.00 Uhr

Notfallpraxis am Krankenhaus Tettnang 
(ohne Anmeldung): 
Samstag, Sonntag und Feiertage: 8.00 – 21.00 Uhr
Fieberambulanz für Patienten mit Atemwegsinfektionen: 
Samstag, Sonntag und Feiertage: Telefon 11617
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit 
dem Rettungsdienst/Notarzt, der in lebensbedrohlichen Fällen 
Hilfe leistet und unter der Notrufnummer 112 zu erreichen ist.

Die Adressen und Öffnungszeiten  
der Notfallpraxen im Bodenseekreis:
Friedrichshafen: Klinikum Friedrichshafen, Röntgenstraße 2, 
88048 Friedrichshafen, Samstag, Sonn- und Feiertag   
von 8.00 – 21.00 Uhr
Tettnang: Klinik Tettnang, Emil-Münch-Str. 16, 88069 Tett nang 
Samstag, Sonn- und Feiertag von 8.00 – 21.00 Uhr

Rettungsdienst/Notarzt und Feuerwehr Notruf 112 
Regionalwerk Bodensee –  Strom- und Gasstörung  
Störfall-Nr. 07542 9379-299, Kundentelefon 07542 9379-0 
Wasserrohrbruch 07543 9529459

Apotheken-Bereitschaftsdienst
Lindau bis Langenargen: 8:30 Uhr bis Folgetag: 8:30 Uhr; im 
Kreis Friedrichshafen: 8:00 Uhr bis 8:00 Uhr. Notdienstgebühr: 
2,50 €; gebührenfrei zu erfragen unter: 0800 - 0022833,   
Mobilfunknetz: 22833
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Verschiedenes

Familientreff Kressbronn
Liebe Kressbronner Familien,
wir wünschen Ihnen allen ein gutes und gesundes neues Jahr 
voller neuer Möglichkeiten und hoffen Sie sind gut gestartet!
Seit 10.01.2022 sind wir zurück aus der Winterpause und freuen 
uns, dass wir trotz der schwierigen Corona-Lage weiterhin mit 
nahezu allen Angeboten für alle Kressbronner Familien da sein 
können. 
Für die nächsten Monate wartet unter anderem ein tolles On-
line-Vortragsprogramm auf Sie, hier bereits einige Ankündi-
gungen:

Gesunde Füße – erste Schuhe
31.01.2022, 19:30 – 21:00 Uhr, Referentin: Elisabeth Aich, 
Schuhhaus Jung, Tettnang, Anmeldung: Familientreff Tett-
nang, sabine.pfeifer@bodenseekreis.de
Online über StarLeaf, nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie den 
Zugangslink

Umgang mit Unfällen und Krankheiten im Klein-
kindalter
07.02.2022, 19:30 – 21:00 Uhr, Referentin: Martina Jäger, Kin-
derkrankenschwester, Anmeldung: Familientreff Meckenbeu-
ren, nina.eble@bodenseekreis.de
Online über StarLeaf, nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie den 
Zugangslink

Das Baby/Kleinkind und die Sache mit der Bin-
dung
08.2.2022, 19:30 – 21:00 Uhr, Referentin: Sandra Mösle von 
www.lupfmi.de, Anmeldung: Familientreff Neukirch, anna-ka-
trin.kaspar@bodenseekreis.de 
Online über Zoom, nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie den Zu-
gangslink

Zahngesundheit von Anfang an
17.02.2022, 20:00 Uhr, Referentin: Frau Dr. Katja Herz-Böh-
ringer, Kinderzahnärztin, Anmeldung: Familientreff Tettnang, 
sabine.pfeifer@bodenseekreis.de 
Online über StarLeaf, nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie den 
Zugangslink
Anmelden können Sie sich immer unter den genannten E-Mail-
Adressen. Die Vorträge sind kostenlos, wenn nicht anders an-
gegeben. 
Weitere Vorträge finden Sie unter https://www.bodenseekreis.
de/soziales-gesundheit/familie-kinder/familientreffs/ 
Bis bald, wir freuen uns auf Sie! Natalie Kugel und das Team 
des Familientreffs Kressbronn a. B.

Neuapostolische Kirche  Langenargen

Sonntag, den 23. Januar
9:30 Uhr, Gottesdienst

Donnerstag, den 27. Januar
20:00 Uhr, Gottesdienst

Küchenleben
Meist entsteh‘n in einer Küche 
ausgewogene Gerüche, 
wenn was anbrennt, nicht ganz frische, 
doch zumeist verführerische.

Der Genius kocht mit Genie, 
der Luftikus mit Phantasie, 
Spielart, Vielfalt sind verbannt, 
steht am Herde ein Pedant.

Und dazu weiß jedes Kind, 
dass, wo viele Köche sind, 
allerschönster Brei verdirbt 
und auch Harmonie erstirbt.

Friede, Einklang schwinden ganz 
bei gelebter Dominanz. 
Beim Befehlsgewalt-Erstreben 
kann’s ein Küchenbeben geben.

Herd, Refugium, Domäne, - 
manche Küchenkapitäne, 
feminin und maskulin, 
klappen selten gut im Team.

Toll wenn Hausmannsaspiranten, 
die das Feld bisher kaum kannten, 
weil hier große Lücken klaffen, 
systematisch Ordnung schaffen.

Was die Hausfrau mit Gefühl 
fand in dem Gewürzgewühl, 
ist wie jedwedes Gerät 
jetzt sortiert nach Alphabet.

Wo ist die Wacholderbeere? - 
Zack! - Der Griff, er geht ins Leere. 
Für Anis braucht man die Leiter, - 
verschone uns, Prinzipienreiter!

Allzeit steht er jetzt im Wege, 
doch‘s Gemüt bedarf der Pflege; 
also muss man Nachsicht proben 
und den Guten auch mal loben.

Noch mehr seelisch auf die Knochen 
geht das gute Eierkochen. 
Ob im Thermomix, im Topf, 
manchem raucht der Eierkopf.

Mal zu hart und mal zu weich, 
kryptisch ist das Eierreich. 
Könner kochen auf Sekunde 
blicken strahlend in die Runde,

und dann hört man aus der Küche 
einen ihrer klugen Sprüche: 
„Beim Kochen ist es wie im Leben, 
 mal geht‘s gut, mal geht‘s daneben.“

Axel Rheineck Jede Anzeige ein Volltreffer
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die fremdwirkende Flachdachbebauung Alpenblickstraße, die 
ebenso fremdwirkende kastenförmige Flüchtlingsunterkunft 
am Ortseingang, aber auch den Baukran für die hohe Flach-
dachbebauung an der Lindauer Straße. Damals hieß es an die-
ser Stelle nach dem Bau  des Gebäudes der Kreisbaugenossen-
schaft, samt der straßenseitigen Garagen, diese Entscheidung 
machen wir nicht noch einmal. Doch, man hat sie mehrfach 
gemacht, bis hinein in die Ortsmitte, die Hemigkofener Straße. 
Wie leicht kann man sich in dieser Folge die zukünftige ähnlich 
schachtelartige, an der Hauptortsdurchfahrt 4- geschossige, rein 
städtisch wirkende Entwicklung der Gemeinde im „ Bachtobel“ 
bereits vorstellen. Wobei man erwarten sollte, dass gerade idie 
Gemeinde in der Ortsgestalt vorbildhaft wirkt, eben nicht wie 
die normalen Investoren.. Keiner dieser Bauten wird, so ist zu 
vermuten, je in einer Fremdenverkehrsbroschüre unseres Ortes 
abgebildet werden. Letztlich dient diese Entwicklungen bislang 
leider kaum der Kressbronner Eigenentwicklung , vielmehr 
vornehmlich dem weiteren Zuzug aus vorwiegend städtischen 
Bereichen in unseren Fremdenverkehrsort. 

Angemessenheit der Entwicklung
Angemessenheit ist ein wichtiger Grundsatz in unserem mensch-
lichen Miteinander, aber somit auch in der Aufgabenstellung 
der städtebaulichen Planungshoheit jeder Gemeinde. Sie wird 
spürbar in der gemeinsam erlebbaren Ortsgestalt und -nutzung, 
wie auch der Frage einer Verdichtung und des Wohnwertes. Die 
Angemessenheit berührt direkt das Wahrnehmungsvermögen 
des Menschen und seine Sinngebung. Lebt doch jeder Ort aus 
der emotionalen Verbindung Mensch und Bebauung, der eige-
nen ursprünglichen geschichtlichen Entwicklung des Ortes und 
seiner landschaftlichen Einfügung. In der Summe sollte dies 
den Begriff „Heimat“ spürbar werden lassen. Dies ist jedoch 
nur möglich in einer wertschätzende Sicht auf den Ort und seine 
Geschichte und nicht aus dem immerwährenden Nachahmen 
bei uns fremdwirkender Immobilienbeispiele und -moden. Ver-
dichtung in „städtischer“ Form als Leitbild zu verwenden, hat 
sich fatal für unseren Ort erwiesen, das haben wir aus den 70 
Jahren gelernt. Eigenentwicklung kann keine Entschuldigung 
sein für maßstabsfremde Eingriffe. „Ländliche Verdichtung“ 
bedeutet grundsätzlich etwas anderes das zeigen Beispiele aus 
unserem Ort, denken wir nur an die Bebauung „Untermühlen-
weg“ oder „Kapellenhof“. Auffällig ist, dass vermutlich keiner, 
der die städtische Verdichtung befürwortet, diese vor seiner 
eigenen Haustür haben will, das sprich doch Bände! Zu allem 
Abwägen der Angemessenheit gehören Erfahrenswerte und das 
Erkennen von Bedeutungswerten. Regelmäßig werden diese in 
Seminaren für Stadtentwicklung und Ortsgestaltung angeboten. 
In ihnen werden Grundfragen und positive Beispiele diskutiert 
und vorgestellt, eigentlich unerlässlich, doch offen gefragt, wer 
hat je diese Möglichkeit genutzt? Sonst wäre es auch selbstver-
ständlich, dass unsere Gemeinde für ihren Gesamtorganismus 
einen Rahmenplan benötigt, der dann sich in Bebauungspläne 
weiter entwickeln kann.  Handelt doch so fast jede Firma, jede 
Organisation, um eine gemeinsame Basis für Ihre Entschei-
dungen zu finden. Dass dieser Rahmenplan seinen besonderen 
Wert und seine Akzeptanz erfährt, wenn er mit den Bürgern 
zusammen erstellt wird, ist eine wichtige Erfahrung gelebter 
Demokratie. Nur so kann ein „Wir“ entstehen.  Dasselbe gilt für 
Bebauungspläne!  Beides kann nicht eine Frage des Geldes sein, 
sondern bedeutet im Gegenteil eine Verantwortung für die ge-
meindliche Zukunft. Sich lediglich auf den ehem. Einfügungs-
paragraphen §34 Baugesetzbuch zurückzuziehen, wird dieser 
Verantwortung nicht gerecht. Der genannte Paragraph hat heute 
leider keine Einfügung mehr zum Ziel, sondern nur noch eine 
abstrakte, bis an die Grenze gehende private  Ausnutzung. Es 

Leserbriefe
Veröffentlichungen unter dieser Rubrik unterliegen nicht der 
Verantwortung der Schriftleitung. Kürzungen vorbehalten.   
Es besteht in keinem Fall Anrecht auf Veröffentlichungen. 

Leichte Entspannung in Betznau  
beim Bauvorhaben Am Rain
Der Bauherr scheint nach ersten Gesprächen bereit, sich bei 
dem Bauvorhaben am Dorfcharakter orientieren zu wollen. 
Doch unsere Besorgnis ist nicht ausgeräumt. Werden andere 
Bauherren auch so offen reagieren? Die Bauvoranfrage wurde 
von den Gemeinderäten genehmigt. Werden Bauten dieser Art 
in Betznau weiterhin genehmigt werden? Wir wollen deswegen 
der Gemeinde und den Gemeinderäten unseren Dorfentwick-
lungsplan in Erinnerung bringen. 
Wir fordern von der Gemeinde und den Gemeinderäten, sich 
mit der vorhandenen Dorfentwicklungsplanung zu beschäfti-
gen und Geld in die Hand zu nehmen, um sie zu aktualisieren. 
Es geht um das Gesicht von Betznau und um die Identität unse-
res Dorfes. Es geht um den sensiblen Umgang mit vorhandenen 
oder neu zu bebauenden Flächen.
Es braucht ein historisches Bewusstsein und eine Wertschät-
zung dafür, was uns ausmacht. Betznau hat eine Historie in 
vieler Hinsicht: Kelten und Römer prägten seine Lage. Die 
Gründung wird im Jahr 905/906 vermutet. Es gab eine Graf-
schaft Betznau und dort einen Gerichtsplatz. Betznau hat einen 
Genius Loci, übersetzt „der Geist des Ortes“. Damit ist nicht 
nur die messbare Größe gemeint, sondern die Atmosphäre, das 
Wissen, die Erinnerung und die Wahrnehmung um einen Ort.
Den ehemaligen denkmalgeschützten Gasthof Hirsch gibt es 
nicht mehr, aber es gibt noch genug Zeugen der Vergangenheit 
wie Backhäuschen und Bildstock, die Straßenführung, die un-
gewöhnliche Anordnung der Gebäude und Scheunen mit ihren 
Höfen, den Betznauer Bach und die Sebastianskapelle aus dem 
Jahr 1600. Es gibt kleine Wege und Winkel, die den Charme 
und das Besondere ausmachen. Es wäre ein Jammer, wenn das 
ungeschützt den aktuellen Bauparagraphen ausgeliefert würde.
Um die Dorfentwicklung in geordnete Bahnen zu lenken, ha-
ben wir 184 Unterschriften der Bewohner von Betznau gesam-
melt, mit der Forderung einen qualifizierten Bebauungsplan für 
Betznau aufzustellen. Herr Bürgermeister, bitte seien Sie sich 
dieser Verantwortung bewusst.
Maria Rundel

Bauliche Entwicklung Kressbronn (1)-   
Blick zum Jahreswechsel 2022
Ein „glückliches und erfülltes Jahr“, das wünschen wir uns 
zum Jahresbeginn.  Zurückblickend auf die Entscheidungen des 
alten Jahres hinsichtlich der Gemeindeentwicklung gewinnt 
dieser Wunsch jedoch eigene Bedeutungsebenen:

Rückblick
All das im alten Jahr Entschiedene wird nun Realität werden:   
das Baugebiet „Bachtobel“, die 3-geschossige Neubebauung 
beim ehem. Kaufhaus Schmid, die 3 ½-geschossige Bebauung 
an der Lindauer Ortseinfahrt. Dabei wird uns vor Augen ge-
führt werden, welche gravierende Maßstabsveränderungen für 
unseren Ort beschlossen wurden. Steht man zu Jahresbeginn 
beim Altersheim und blickt auf den Ort, so sieht man deutlich 
die allen Maßstab sprengende Fehlentwicklungen der 7o Jahre, 
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Volkshochschule Bodenseekreis

 „Fotografieren mit dem Smartphone“ 
In Kressbronn am Dienstag, 01.02.2022, 18:00 - 20:15 Uhr, 
DB501934KR*, Kursentgelt: 15,00 EUR

Alphorn-Workshop für Anfänger
Berthold Schick macht die Kursteilnehmer an diesem Abend 
mit dem Alphorn als Musikinstrument vertraut: In entspannter 
Atmosphäre werden allen Interessierten die ersten Schritte des 
Alphornspiels, die Erzeugung von Tönen, Grundübungen so-
wie ein gewisses Basiswissen vermittelt. 
Die Teilnehmenden können bei diesem Seminar erfahren, ob 
das Alphorn für sie ein kultureller Wegbegleiter werden kann. 
Ein Alphorn kann mit einer Gebühr von 10,00 EUR für diesen 
Kurs ausgeliehen werden. Bei der Anmeldung ist anzugeben, 
ob ein Leihinstrument benötigt wird, der Betrag ist am Kurs-
abend bar mitzubringen. Eigene Alphörner (nur in F-Stim-
mung) können ebenfalls mitgebracht werden. Bei Bedarf bitte 
ggf. ein Getränk mitbringen.
Der Kurs findet statt am Donnerstag, 03.02.2022, von 19:00 - 
21:30 Uhr in Kressbronn-Gattnau, Haus der Musik, St.-Gallus-
Saal, Pfarrweg 3. Der Workshop kostet 65,00 EUR zzgl. ggf. 
10,00 EUR Leihgebühr für das Alphorn. Ein kostenfreier Rück-
tritt ist bis drei Wochen vor Kursbeginn möglich. Dier aktuelle 
Corona Verordnung ist zu beachten, aktuell gilt 2 G plus. Ein 
Nachweis ist mitzubringen. 

Hülsenfrüchte – 
vom Arme-Leute-Essen zum Superfood
Klassische Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen und Linsen aber 
auch Soja, Kichererbsen und Lupinen gelten als eiweißreiche 
Sattmacher und sind fester Bestandteil der vegetarischen Küche. 
Ob Suppe, Eintopf, Gemüse, Bratlinge, Salat, Brotaufstrich oder 
Gebäck, Hülsenfrüchte bringen Abwechslung auf den Teller. In 
Kombination mit anderen Gemüsen, Milchprodukten, Ei und Ge-
treide entstehen klassische und neue Variationen. Ein Kochwork-
shop in Kooperation mit dem Landwirtschaftsamt Bodenseekreis 
im Rahmen der Landesinitiative MACH‘S MAHL – selber ma-
chen, die Mahlzeiten wieder mehr in den Mittelpunkt stellen und 
wertschätzen – ist eine Offensive des Ministeriums für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz für gutes Essen in Baden-
Württemberg.  Ein persönliches Handtuch, Schürze und Restebe-
hälter sowie 10,- € für die Lebensmittelkosten sind mitzubringen.
Der Kurs wird von Frau Gerlinde Heumesser, technische Leh-
rerin für Hauswirtschaft beim Landwirtschaftsamt Bodensee-
kreis, geleitet. Der Workshop findet am Dienstag, 25. Januar 
2022, 18:00 – 21:30 Uhr in der Schulküche des Bildungszent-
rums Parkschule, Raum 018, Maîcher Straße 15 in 88079 Kress-
bronn a. B. statt. Die Kursgebühr beträgt 8,00 €. Ein kosten-
freier Rücktritt ist bis eine Woche vor Kursbeginn möglich. Die 
am Veranstaltungstag geltende Corona Verordnung des Landes 
Baden-Württemberg (Stand heute: 2 G plus) ist zu beachten und 
der entsprechende Nachweis mitzubringen. 
Nähere Informationen gibt es auf der Webseite der vhs Boden-
seekreis unter ww.vhs-bodenseekreis.de (Anmeldungen direkt 
online möglich) oder telefonisch bei der der Außenstellenlei-
terin in Kressbronn a. B., Ulrike Martin, Tel. 07543 500956 
(ggf. Mailbox) oder per Mail an kressbronn@vhs-bodensee-
kreis.de.

gibt dem Einzelnen, dem „Ich“, einen max. Spielraum zu be-
dauerlichen Lasten des „Gemeinwohls“, des „Wir“.  Das kön-
nen wir insbesondere an vielen neueren Bauvorhaben bei uns 
erkennen. Die Frage der „Angemessenheit der Nutzung“ stellt 
sich beispielhaft im Baugebiet „Bachtobel“: ein Kinderhaus, am 
Ortsende gelegen, zwischen zwei Straßen, davon einer Haupt-
verkehrsstraße, statt in einem Schutzbereich für Kinder, darü-
berhinaus ein Ärztehaus, ebenfalls am Ortausgang, das eigent-
lich die Ortsmitte beleben sollte in fußläufiger Erreichbarkeit. 
Auch die „Angemessenheit der Wohnnutzung“ muss in diesem 
Baugebiet hinterfragt werden, bei der hier vorgesehenen 4- ge-
schossigen Bebauung mit Blick  auf die verlärmte Hauptver-
kehrsstraße und die entsprechende Verschattung der dahinter 
liegenden Wohnungen und Häuser.
Bleibt nur der Wunsch, dass in der Erfahrung der gebauten Ob-
jekte allen Entscheidenden deutlich wird, dass in unserer Ge-
sellschaft und unserer besonderen Zeit insbesondere das „Wir“ 
Bedeutung gewinnen sollte und dies auch sichtbar in unserer 
Ortsgestalt und -nutzung werden sollte
Hagen Binder, Stadtplaner und Bürger 

Aktuelle Woche

Donnerstag, 20.01.2022
15:00 – 16:30 Uhr Zwillingstreff, Familientreff

Montag, 24.01.2022
9:00 – 11:30 Uhr Spielgruppe ab dem Laufalter,  

 Familientreff
10:00 – 11:30 Uhr Babytreff, online

Mittwoch, 26.01.2022
9:30 – 11:00 Uhr Zwillingstreff, Familientreff

Donnerstag, 27.01.2022
8:00 – 12:00 Uhr Kressbronner Wochenmarkt, Rathausplatz 
9:00 – 9:45 Uhr Babytreff, Familientreff 
9:00 – 11:30 Uhr  Spielegruppe am dem Laufalter,  

 Familientreff 
10:00 – 10:45 Uhr Babytreff, Familientreff
15:00 – 16:30 Uhr Zwillingstreff, Familientreff 

Ausstellungen

Museum und Galerie Lände, Seestraße 24,  
88079 Kressbronn a. B.
Winterpause

Öffnungszeiten Lände-Café 
Winterpause bis einschl. 12.02.2022

Museum für historische Schiffsmodelle,  
Seestraße 20, 88079 Kressbronn a. B. 
Winterpause
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Die Sportstunden finden in der Seesporthalle im Ludwig-Birk-
saal statt:
• Montags, 17:30-18:30 Uhr, Leitung Regine Bitsch 
• Donnerstags, 9:00-10:00 Uhr, Leitung Judith Gauger
Das Programm wird von den Krankenkassen als Reha-Maß-
nahme bezuschusst.
Bei Interesse und Fragen melden Sie sich bitte bei den Übungs-
leiterinnen, Judith Gauger, Tel. 07543 500554 oder Regine 
Bitsch, Tel. 07543/54497

Neues Jahr - Neue Vorsätze -  
Neue Sportmöglichkeiten
Neues Jahr: 2022 hat begonnen, Corona ist immer noch da, des-
halb sollten wir uns fit halten.
Neue Vorsätze: Vielleicht hast auch du dir für‘s neue Jahr vor-
genommen mehr Sport zu betreiben.
Neue Sportmöglichkeiten: „Bewegung und Achtsamkeit“, im-
mer donnerstags, 8:00 - 09:00 Uhr im Ludwig-Birk-Saal in der 
Seesporthalle, ist ein sowohl für Einsteiger wie Fortgeschrit-
tene geeignet. Schau doch einfach mal vorbei.
Es gelten die aktullen Corona-Regeln (derzeit 2G+). Weitere In-
formation bei Judith Gauger 07543/500 554.

LL- Spaß am Hochhäderich, Freitag 21. Januar
Er ist wieder da, der ersehnte Schnee. Gönnen wir uns den Spaß 
bei frischer Winterluft, den Langlauf in gut gespurten Loipen 
am Hochhäderich zu erleben. Auch eine Wanderung in der Win-
terlandschaft bietet sich natürlich als Alternative an. Die an-
schließende Einkehr in der Hörmoosalm gehört natürlich dazu.
Abfahrt mit PKW ab P-Stellwerk am Nonnenbachweg um 9.00 
Uhr. Teilnahme nur nach Anmeldung bis Donnerstag 20.01. 
18:00 Uhr. bei Günter Stöckl Tel. 08382-28995 (AB vorhanden)

Ski alpin Ausfahrt nach Balderschwang  
am Mittwoch, den 26. Januar
Einladung zur Ski alpin Ausfahrt mit Varianten nach Balder-
schwang. Die gute Schneelage wird uns schöne Bedingungen 
bieten.
Abfahrt mit PKW ab P-Stellwerk am Nonnenbachweg um 8:00 
Uhr. Teilnahme nur nach Anmeldung bis Dienstag 17:00 Uhr 
bei: Günter Stöckl Telefon  08382-28995 (AB vorhanden)

Langlauf-Ausfahrt nach Schönenbach  
am Freitag, den 28. Januar
Einladung zu einer LL-Ausfahrt nach Sibratsgfäll und von dort 
nach dem Loipenstart am Bauernhof Bilgeri (920 m) auf der 
schönen 8 km langen Loipe nach Schönenbach (1025 m) mit 
Einkehr im neuen Gasthaus „Egender“. Der Winterwanderweg 
dorthin ist auch in einem sehr guten Zustand. Die Tobel- und 
die Dorfloipe in Sibratsgfäll sind ebenfalls bestens präpariert 
und bieten schöne und ruhige Winterelebnisse. Auch alpines 
Skifahren ist am Krähenberg möglich. Bei Bedarf kann im 
„Vorbeifahren“ in Hittisau im Sporthaus Settel zu günstigen 
Konditionen ein LL-Ausrüstung ausgeliehen werden.
Abfahrt mit PKW ab P-Stellwerk am Nonnenbachweg um 9.00 
Uhr. Anmeldung erforderlich bis Donnerstag, 27.01. 16:00 Uhr 
und Informationen unter Telefon 08382-28995 (AB vorhanden)
Günter Stöckl

Vereinsnachrichten

SPORTVEREIN KRESSBRONN

Firama ASSBAU spendet Outdoor-Jacken  
für Jugendtrainer/-innen
Im Namen des SV Kressbronn und im Besonderen im Namen 
aller Trainer/-innen des Vereins bedanken wir uns ganz herz-
lich bei unserem Sponsor und Freund Alexander Stoppel und 
seinem gesamten ASSBAU-Team, für die finanzielle Unterstüt-
zung zur Anschaffung neuer Outdoor-Jacken. 

Diese Spende ist für jeden einzelnen unserer ehrenamtlich tä-
tigen Trainer/-innen großer Ansporn auch bei Wind und Regen 
die Nachwuchsarbeit beim SVK mit Herzblut zu fördern. Eh-
renamtlich geführte Vereine sind, gerade in dieser schwierigen 
Zeit in der so gut wie kein Umsatz erwirtschaftet werden kann, 
auf jegliche Hilfe und Unterstützung angewiesen.

TURNVEREIN KRESSBRONN
Bewegung als Therapie in der Krebsnachsorge
Krebs – ist eine Diagnose, die Angst macht und die das ge-
kannte bisherige Leben komplett auf den Kopf stellt. Es folgen 
Therapie und Operation – und dann der Weg zurück in den All-
tag. Und genau hier setzt das Programm „Sport nach Krebs“ an.
Das Programm bietet allen an Krebs erkrankten Personen die 
Möglichkeit, in geschützter Atmosphäre und unter Gleichge-
sinnten Sport zu treiben.
Wer bereits vor der Erkrankung Sport gemacht hat nimmt Sport 
und Bewegung als Quelle der Kraft und Entspannung wahr. Für 
alle anderen braucht es jede Art von Anreize. Hier einige gute 
Argumente für das Wundermittel Bewegung:
Sport und Bewegung
• senkt das Risiko einer Fatigue
• stärkt die Knochen
• verbessert die Beweglichkeit
• beugt Depressionen vor und 
• Lymphödeme können sich rascher zurückbilden.
Kein Wunder, dass Krebspatienten, die sich regelmäßig be-
wegen ihre Lebensqualität insgesamt höher bewerten, als jene, 
die sich nicht bewegen. Beim Turnverein Kressbronn ist dieses 
Programm seit nunmehr 10 Jahren etabliert.

Alexander Stoppel (Fa. ASSBAU GmbH) mit Tochter Isabelle, 
Trainer Henry Pfau und Jugendleiter Jochen Alfery.
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dies schnellstmöglich nachzuholen. Aufgegebene Geflügelhal-
tungen sollten abgemeldet werden. Diese Registrierung von 
Tierhaltungen beim Veterinäramt ist kostenfrei.
Auffällige Häufungen von Totfunden und Erkrankungen von 
Vögeln jeder Art sind dem Veterinäramt zu melden. Die Tiere 
und Kadaver sollten nicht berührt oder vom Fundort entfernt 
werden.
Für Fragen steht das Veterinäramt unter  Tel. 07541 204-5177 
montags bis donnerstags von 8:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 
bis 16:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr zur Verfü-
gung, bzw. per E-Mail unter vet@bodenseekreis.de

Soziale Einrichtungen

Sozialstation St. Martin 
Kranken- und Altenpflege – Nachbarschaftshilfe –  
Familienpflege. Sprechzeiten: Mo. – Do. 8.00 – 16.00 Uhr,  
Freitag 8.00 – 12.00 Uhr und nach Vereinbarung.  
Täglich rund um die Uhr erreichbar, Telefon 0 75 43 / 12 70
Konzett – Pflegedienst  
Häusliche Kranken- und Altenpflege, Medizinische Nach- 
sorge, Hauswirtschaftliche Versorgung, Betreuungsdienste,  
Familienpflege. Schillerstraße 14, 88069 Tettnang 
Telefon 0 75 42 / 95 20 74 oder Mobil 01 71 / 75 08 125
AmbuCare – Pflegestützpunkt 
Ambulante Pflege, Betreutes Wohnen, Tagespflege 
Ursula Kottsiepe, Telefon 0 75 41 / 386 48 33 
Mariabrunnerstraße 71, 88097 Eriskirch
Ambulante Dienste für Menschen mit Behinderung 
St.Gallus-Hilfe gGmbH, Karlstraße 28, 88069 Tettnang 
Kontakt: Telefon 0 75 42 / 95 10 44, adtt@st.gallus-hilfe.de 
Wir unterstützen auch in Kressbronn und Langenargen.
Ambulante Hilfen für Menschen mit Behinderung 
Diakonie Pfingstweid e. V., Hegenenstraße 2, 88069 Tettnang 
Kontakt: 0 75 42 / 97 04 08, ambulantehilfen@pfingstweid.de
Hilfe im Alter – Anlaufstelle für Senioren und Angehörige 
Die offene Sprechstunde findet immer donnerstags von  
10:00 – 12:00 Uhr in der Wohnanlage „Kapellenhof“ 
Friedhofweg 1 in Kressbronn statt. Einfach ohne  
Voranmeldung vorbeikommen. Telefon 0 75 43 / 95 29 326
Alten- und Pflegeheim Haus St. Konrad 
Kurzzeitpflege und Dauerpflege, Telefon 0 75 43 / 96 03 - 100
Hospizgruppe Kressbronn 
Einsatzleitung Telefon 01 52 06 34 36 85
Nachbarschaftshilfe Kressbronn 
Einsatzleitung Monika Baumann.  
Sprechstunde donnerstags von 10:00 – 12:00 Uhr in der  
Wohnanlage „Kapellenhof“, Friedhofweg 1 in Kressbronn.  
Telefonisch täglich zu erreichen unter 0 75 43 / 96 42 67
Kinder- und Jugendtelefon 
Anonyme Gesprächsmöglichkeit für Kinder und Jugendliche 
des Deutschen Kinderschutzbundes Friedrichshafen, 
Telefon 08 00 / 1 11 03 33, Montag – Freitag 15:00 – 19:00 Uhr 
(außer während den Sommerferien). Der Anruf ist kostenfrei.
Elternstresstelefon 
Telefon 08 00 / 1 11 03 33, Montag und Donnerstag von  
9 – 11 Uhr (außer während den Sommerferien).  
Der Anruf ist kostenfrei.

Landratsamt Bodenseekreis

Neuer Selbsthilfe-Wegweiser Bodenseekreis
AD(H)S, Diabetes, Krebs, Sucht, Trennung, Sterbebegleitung 
– es gibt viele Lebenssituationen, in denen der Austausch mit 
Gleichbetroffenen sehr wichtig sein kann. Im aktuellen Selbst-
hilfe-Wegweiser des Bodenseekreises sind hierzu mehr als 140 
Selbsthilfe- und Hospizgruppen sowie Anbieter professioneller 
Hilfen und die dazugehörigen Kontaktdaten aufgeführt. Er ist 
online unter www.bodenseekreis.de/soziales-gesundheit/selbst-
hilfe/selbsthilfe-wegweiser/ verfügbar.
Die Themen der Selbsthilfegruppen können jeden betreffen, 
sie reichen von Adipositas, Borreliose, Diabetes bis zu Krebs, 
Trennung und Trauer. Denn Lebenslagen und Lebensphasen 
ändern sich und fordern von den Betroffenen und Angehörigen 
immer wieder eine Anpassung des Lebensalltags. Gerade der 
Austausch über Erfahrungen im Hinblick auf emotionale, so-
ziale, praktische, medizinische und rechtliche Aspekte ist dabei 
wertvoll und auch tröstend.
Die Angebote im Selbsthilfe-Wegweiser sind mit Kontaktdaten 
sowie den Orten der Treffen übersichtlich angeordnet. Zudem 
werden das Selbsthilfe-Netzwerk, die Kontaktstelle sowie der 
Lenkungskreis Selbsthilfe vorgestellt.
Der Selbsthilfe-Wegweiser wird von der Kontakt- und Informa-
tionsstelle für Selbsthilfegruppen des Landratsamtes herausge-
geben. Sie beantwortet Fragen rund um das Thema Selbsthilfe: 
E-Mail selbsthilfe@bodenseekreis.de

Vogelgrippe-Variante bei Stockente im Bodensee-
kreis: Vorsorgemaßnahmen und Registrierung 
von Geflügelhaltungen
Bei einer in der ersten Kalenderwoche 2022 im Raum Salem er-
legten Stockente hat das Friedrich-Löffler-Institut bei vorsorgli-
chen Routineuntersuchungen niedrig-pathogene (gering-krank-
machende) Vogelgrippe-Viren vom Serotyp H7 festgestellt. Das 
Veterinäramt beim Landratsamt Bodenseekreis bittet daher um 
erhöhte Vorsicht bei Geflügelhaltungen.
Bereits Ende des Vorjahres war in der Nähe von Donaueschin-
gen bei vier tot aufgefundenen Schwänen und einer Gans die 
Geflügelpest vom Subtyp H5N1 amtlich festgestellt worden. 
Wegen der räumlichen Nähe zum Bodensee ist weiterhin damit 
zu rechnen, dass das Seuchengeschehen auch in diesem Winter 
wieder bei Wasservögeln am Bodensee auftreten wird.  Das Ri-
siko der weiteren Ausbreitung in Wasservogelpopulationen und 
des Eintrags in Nutzgeflügelhaltungen stuft das Veterinäramt 
des Bodenseekreises als hoch ein. Das Risiko einer Übertra-
gung auf den Menschen ist laut Robert-Koch-Institut aber sehr 
gering.
Für Wirtschaftsgeflügel wie Hühner und Puten stellt das Vi-
rus jedoch eine große Gefahr dar. Die Geflügelhalterinnen und 
-halter im Landkreis sind daher aufgerufen, alle Maßnahmen 
zu treffen, die einen Kontakt zwischen Wildvögeln und Haus-
geflügel verhindern. Das betrifft sowohl gewerbliche also auch 
Hobbyhaltungen mit nur einzelnen Tieren. Da eine Virusein-
schleppung auch über Einstreu, Futter, Tränke, Geräte und 
Schuhwerk möglich ist, muss auch in dieser Hinsicht unbedingt 
auf vorbeugende Hygiene geachtet werden.
Wer Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, 
Tauben, Truthühner, Wachteln oder Laufvögel hält und diese 
noch nicht beim Veterinäramt gemeldet hat, wird aufgefordert, 
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Rheuma-Liga
Trockengymnastikgruppen in der Festhalle Kressbronn 
Montags von 16:45 – 17:30 Uhr und von 17:30 – 18:15 Uhr.
Warmwassergymnastik in der  
Schwimmhalle der Parkschule Donnerstag ab 16:00 Uhr 
Info-Telefon 0 75 41 / 39 84 03 (AB) jeden 1. und 3. Montag  
im Monat von 15:00 – 17:00 Uhr im Franziskuszentrum  
Friedrichshafen Raum 33
Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe 
Selbsthilfegruppe, mittwochs 19:30 Uhr  
im Evangelischen Gemeindehaus Ottenbergweg  
Daniel Maier, Telefon 07543/54532
Trennung und Scheidung: Montags von 19:30 – 21:00 Uhr 
Friedrichshafen-Fischbach, Telefon 0 75 41 / 2 18 00

Psychologische Beratungsstelle  
für Eltern, Kinder und Jugendliche 
Katharinenstraße 16 (Haus der kirchlichen Dienste)  
88045 Friedrichshafen, Telefon 0 75 41 / 30 00 40
„Frauen helfen Frauen“ – Notruf 
Hilfe und Beratung für Frauen und Mädchen bei Misshand-
lung und Vergewaltigung: Mo, Di, Do von 9:00 – 12:00 Uhr, 
Fr von 15:00 – 17:00 Uhr; Telefon 0 75 41 / 2 18 00
Betreuungsgruppe für Demenzkranke  
in Kressbronn und Umgebung
Dienstags von 14.00 – 17.00 Uhr. Interessierte können sich 
gerne an folgenden Ansprechpartner wenden: Susanne Eier-
mann, Lebensräume für Jung und Alt, Kapellenhof 
Telefon: 07543-5600

Nachruf

Wir nehmen in tiefer Trauer Abschied von unserem lieben  
Freund und Kamerad Cemal Yolacan.

Cemal war mit seiner herzlichen, liebevollen Art über die vielen Jahre 
ein wertvoller Mitspieler, über den wir uns alle sehr freuten.

Unvergesslich sein Einsatz bei vielen Aktivitäten. Danke für den Ausflug nach Dikili, 
Segeltouren nach Marmaris als Organisator, Dolmetscher und Vermittler. Auf den 
Radtouren war er mit seiner aufmunternden, unterhaltsamen Art ein gern gesehe-

ner Mitfahrer. Auch beim Marathon und Straßenfest war er eine feste Größe.  
Sein Verpflegungsposten in Betznau war jahrelang ein beliebter Treffpunkt.

Er war ein leidenschaftlicher Fussballer, sein Spaß daran übertrug  
sich auf die ganze Mannschaft und motivierte alle Mitspieler.

Er bleibt tief und liebevoll in unserer Erinnerung. Wir werden ihn nicht vergessen!

Die Jedermänner im TVK

apotheke
schloss

inhaberin: miriam eberhardt

Karlstraße 14
88069 Tettnang
07542 93 75-0

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
me@schloss-apotheke-tettnang.de

Für weitere Infos 
QR-Code scannen:

zum nächstmöglichen Zeitpunkt:
Wir suchen Verstärkung

Apotheker (m/w/d)

in Vollzeit oder in 
fl exibler Teilzeit

Verkäufer/in
für ca. 3 x 5 Std./Woche

in unsere Conditorei  
gesucht.

Chr. Schafnitzel, Tettnang 
Tel. 0 75 42/5 45 46 
info@conditorei-am- 

oberhof.de

JETZT INFORMIEREN!

NEUBAUWOHNUNGEN  
KRESSBRONN ORTSMITTE
2-4 Zimmerwohnungen 

T +49 (0)8382 260 1999   
mail@seewo.de  
www.seewo.de

Ihr Testament  
ermöglicht Großes
für die Kleinen. Helfen Sie  Kindern 
chancengerecht  aufzuwachsen. Das 
Deutsche  Kinderhilfswerk setzt sich   
seit über 45 Jahren dafür ein.

Sprechen Sie uns an:
Milena Feingold | 030 30 86 93-12 
feingold@dkhw.de  
www.dkhw.de/gutes-hinterlassen

Redaktionsschluss für Texte und Anzeigen ist jeden Dienstag um 12:00 Uhr!



         
 
Die Gemeinde Kressbronn a. B. bietet in verschie-
denen Einrichtungen ab 1. September 2022 folgen-
de   

 
Ausbildungsplätze 

 
• Mehrere Stellen für Vorpraktikanten innerhalb der Aus-

bildung zum Erzieher/Kinderpfleger (m/w/d) für unsere 
Kindergärten, sowie Praktikanten für das zweite und dritte 
Ausbildungsjahr. 

 Voraussetzung: Mittlerer Bildungsabschluss und ein 
 Schulplatz für den theoretischen Ausbildungsteil. 
 (Schulen in der näheren Umgebung befinden sich in 
 Ravensburg, Lindau, Leutkirch oder Überlingen.) 

  
• Eine Stelle als Anerkennungspraktikant innerhalb der 

Ausbildung zum Erzieher/Kinderpfleger (m/w/d).  
 

• Mehrere Stellen für Freiwillige (m/w/d) im Rahmen des 
Bundesfreiwilligendienstes  
im Bereich Umwelt (Bauhof), im Bereich Kinderbetreuung 
(Parkkindergarten, Kleinkinderhaus Pünktchen und Non-
nenbachschule) und im Bereich Kinder- und Jugendhilfe 
(Bildungszentrum Parkschule). 

 
Wir bieten Ihnen: 

• Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit der Ausbildungsleitung 

• Ein modern eingerichteter Arbeitsplatz sowie nette 
Kollegen  

• Betriebliches Gesundheitsmanagement  
• Frisches Obst und kostenlose Getränke  
• Mitarbeiter-Events wie Betriebsausflug und Weih-

nachtsfeier. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung! 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung spätestens bis 18. 
Februar 2022 an die Gemeinde Kressbronn a. B., Sachge-
biet Personal, Hauptstraße 19, 88079 Kressbronn a. B. oder 
gerne per E-Mail an bewerbung@kressbronn.de. Für In-
formationen vorab steht Ihnen Manuela Lang, Telefon: 
07543 9662-38, gerne zur Verfügung. 
 
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Inter-
netseite unter www.kressbronn.de.                                                                                       

 
   

         
 
Die Gemeinde Kressbronn a. B. bietet in der Tourist-
Information ab 1. September 2022 einen  

 
Ausbildungsplatz zum 

Kaufmann für Tourismus und Freizeit (m/w/d) 
 
Ihr Profil:  

• Mittlere Reife 
• Gute Deutschkenntnisse in Schrift und Wort 
• Gute Fremdsprachenkenntnisse (zumindest Eng-

lisch)  
• Interesse an Tourismus, Betriebswirtschaft und 

Marketing 
• Hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit 

 
Wir bieten Ihnen: 

• Eine tarifgerechte Ausbildungsvergütung 
• Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

mit der Ausbildungsleitung 
• Ein modern eingerichteter Arbeitsplatz sowie nette 

Kollegen warten auf Sie 
• Betriebliches Gesundheitsmanagement  
• Frisches Obst und kostenlose Getränke stehen am 

Arbeitsplatz zur Verfügung 
• Mitarbeiter-Events wie Betriebsausflug und Weih-

nachtsfeier 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung! 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung spätestens bis 18. 
Februar 2022 an die Gemeinde Kressbronn a. B., Sachge-
biet Personal, Hauptstraße 19, 88079 Kressbronn a. B. oder 
gerne per E-Mail an bewerbung@kressbronn.de. Für In-
formationen vorab steht Ihnen die Sachgebietsleiterin für 
Tourismus, Ronja Riedlinger, Telefon: 07543 9665-13, gerne 
zur Verfügung. 
 
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Inter-
netseite unter www.kressbronn.de.                                                                                       
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Die Gemeinde Kressbronn a. B. bietet in verschie-
denen Einrichtungen ab 1. September 2022 folgen-
de   

 
Ausbildungsplätze 

 
• Mehrere Stellen für Vorpraktikanten innerhalb der Aus-

bildung zum Erzieher/Kinderpfleger (m/w/d) für unsere 
Kindergärten, sowie Praktikanten für das zweite und dritte 
Ausbildungsjahr. 

 Voraussetzung: Mittlerer Bildungsabschluss und ein 
 Schulplatz für den theoretischen Ausbildungsteil. 
 (Schulen in der näheren Umgebung befinden sich in 
 Ravensburg, Lindau, Leutkirch oder Überlingen.) 

  
• Eine Stelle als Anerkennungspraktikant innerhalb der 

Ausbildung zum Erzieher/Kinderpfleger (m/w/d).  
 

• Mehrere Stellen für Freiwillige (m/w/d) im Rahmen des 
Bundesfreiwilligendienstes  
im Bereich Umwelt (Bauhof), im Bereich Kinderbetreuung 
(Parkkindergarten, Kleinkinderhaus Pünktchen und Non-
nenbachschule) und im Bereich Kinder- und Jugendhilfe 
(Bildungszentrum Parkschule). 

 
Wir bieten Ihnen: 

• Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit der Ausbildungsleitung 

• Ein modern eingerichteter Arbeitsplatz sowie nette 
Kollegen  

• Betriebliches Gesundheitsmanagement  
• Frisches Obst und kostenlose Getränke  
• Mitarbeiter-Events wie Betriebsausflug und Weih-

nachtsfeier. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung! 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung spätestens bis 18. 
Februar 2022 an die Gemeinde Kressbronn a. B., Sachge-
biet Personal, Hauptstraße 19, 88079 Kressbronn a. B. oder 
gerne per E-Mail an bewerbung@kressbronn.de. Für In-
formationen vorab steht Ihnen Manuela Lang, Telefon: 
07543 9662-38, gerne zur Verfügung. 
 
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Inter-
netseite unter www.kressbronn.de.                                                                                       

 
   

         
 
Die Gemeinde Kressbronn a. B. bietet in der Tourist-
Information ab 1. September 2022 einen  

 
Ausbildungsplatz zum 

Kaufmann für Tourismus und Freizeit (m/w/d) 
 
Ihr Profil:  

• Mittlere Reife 
• Gute Deutschkenntnisse in Schrift und Wort 
• Gute Fremdsprachenkenntnisse (zumindest Eng-

lisch)  
• Interesse an Tourismus, Betriebswirtschaft und 

Marketing 
• Hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit 

 
Wir bieten Ihnen: 

• Eine tarifgerechte Ausbildungsvergütung 
• Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

mit der Ausbildungsleitung 
• Ein modern eingerichteter Arbeitsplatz sowie nette 

Kollegen warten auf Sie 
• Betriebliches Gesundheitsmanagement  
• Frisches Obst und kostenlose Getränke stehen am 

Arbeitsplatz zur Verfügung 
• Mitarbeiter-Events wie Betriebsausflug und Weih-

nachtsfeier 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung! 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung spätestens bis 18. 
Februar 2022 an die Gemeinde Kressbronn a. B., Sachge-
biet Personal, Hauptstraße 19, 88079 Kressbronn a. B. oder 
gerne per E-Mail an bewerbung@kressbronn.de. Für In-
formationen vorab steht Ihnen die Sachgebietsleiterin für 
Tourismus, Ronja Riedlinger, Telefon: 07543 9665-13, gerne 
zur Verfügung. 
 
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Inter-
netseite unter www.kressbronn.de.                                                                                       
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K R E U Z W O R T R Ä T S E L

Lösung:
„Baumaßnahme  
in der Argen“

Die Auflösung  
des Rätsels in der  
letzten Ausgabe war

„JAHRBUCH“

1

2

3

4
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9

Helle 2-Zimmer-Wohnung  
in Wasserburg

ca. 54 qm, EG, Terrasse,Bad,  
Küchenzeile, See- und Bergsicht, 

TG und Stellplatz, 650,– KM
ab 15.04.2022 zu vermieten

Tel: 08382-9113363  
oder 0170 765 6215

Wir suchen für unsere  
Praxisräumlichkeiten 

eine

Reinigungskraft
2 mal pro Woche Abends 

auf 450 Euro Basis.

Telefon 07543 - 7272

Für die Reinigung unserer  
3 Ferienwohnungen 

suchen wir eine freundliche und 
zuverlässige Reinigungskraft.

 Bitte rufen Sie uns bei Interesse 
unverbindlich unter der Ruf- 
nummer 08382/89282 an.

• Honda-Vertragspartner
• Ford-Service-Partner
• Reifenhotel
• 24-Stunden-Notdienst
• TÜV und AU im Haus
• Zustell-/Abholdienst gratis

88138 Schlachters
Telefon 0 83 89 / 2 92

www.auto-birk.de

www.help-for-art-collectors.com

WIR PRÜFEN DIE  
ECHTHEIT MIT

 WISSENSCHAFTLICHER  
ANALYSE.

SIE MÖCHTEN  
WISSEN, WIE ALT 

IHR HOLZ(KUNST)-
OBJEKT IST?

 GEMÄLDE: 
 Altersbestimmung der Holztafel  
 oder des Holzspannrahmens

 AFRIKANISCHE KUNST: 
 Altersbestimmung von  
	 Holzfiguren	und	Masken

 Altersbestimmung  von  
 IKONEN, FASTNACHTS- 
 LARVEN, MÖBEL, HEILIGEN-  
 FIGUREN, BUDDHA, BALKEN

Innovation und Tradition machen uns besonders. Wir sind die diakonische  
Einrichtung der Behindertenhilfe im Bodenseekreis und suchen eine/n

MITARBEITER (M/W/D)  
FÜR DIE HAUSREINIGUNG
mit einem Beschäftigungsumfang von  
50 % (vorerst befristet auf 2 Jahre)

Die ausführliche Stellenbeschreibung mit  
Kontaktdaten Ihres Ansprechpartners  
finden Sie auf www.pfingstweid.de/ 
jobs-ausbildung/offene-stellen

Diakonie Pfingstweid e. V.  
Hegenenstr. 2 · 88069 Tettnang  
bewerbung@pfingstweid.de

Unser Ziel:

Kein Kind soll auf  
 der Straße enden!

Konto DE78 3705 0198 1994 1994 10

Informationen unter
www.strassenkinder.de
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Angebot gültig vom 19.01. bis 25.01.2022

Hackfleisch 
gemischt 100 g  0,99 €
Rindergulasch 
mager geschnitten 100 g  1,29 €
Kalbsfleischleberwurst 
im Golddarm 100 g  1,29 €
Salamiaufschnitt 
vielfach sortiert 100 g  1,99 €

3 Paar Weißwürste
 3 Paar   4,99 €

Salami- 
Käse-Seele

Z a u b e r h a f t e  Winter 
A k t i o n s t a g e

www.weltladen-kressbronn.de
Bitte beachten: Bei uns gilt die 3G Regel 
sowie FFP-2 Maskenpflicht – Vielen Dank!

Toller Winter SALE  mit bis zu 40% Nachlass 
auf die aktuelle Kollektion

Auf süße Kleinkind-Bekleidung - bio+fairtrade
zertifiziert – 20% Rabatt! 

PRODUKT DES MONATS :
Köstliche Smoothies 

(Mango/Ananas) 
zum Kennenlern-Preis!

Öffnungszeiten:
9.00 – 12.30 Uhr (Di-Sa)
14.30 – 18.00 Uhr (Mo-Fr)

WINTERSPECIAL BIS 31. MÄRZ 

REICHHALTIGES
FRÜHSTÜCKSBUFFET 
PRO PERSON 25 €
TÄGLICH 8 –10.30 UHR

Seestraße 50 . 88079 Kressbronn . T 07543 9336300 . Restaurant täglich geöffnet

Sozialstation
Lindau (B) e.V. | GmbH

Wollen Sie mit uns wachsen? 

Sie sind Pflegefachkraft und überzeugt,  

dass gute Pflege Leidenschaft und Freude braucht.

Dann liegen Sie bei uns goldrichtig!

Leiblachstrasse 8a, 88131 Lindau  
Pflegedienstleitung Tel. 08382 9674 11www.sozialstation-lindau.de

Tel. (0 83 82) 94 37 00 – www.hausverwaltung-mueller.org

müller
verwaltungen

über
40

Jahre

Der Verwaltungsprofi Ihrer Immobilie

Röckenweg 6
88097 Eriskirch
Telefon 0 75 41 - 9 55 19 10
www.raumgestaltung-clad.de

Zuhause  
Wohlfühlen.
Gestalten und genießen 
mit Gardinen, Vorhängen 
und Sonnenschutz von 
Clad Raumgestaltung

Technik 
für Ihr Zuhause

Sanitär ·  Bäder ·  Heizung ·  Wärmepumpen
Kundendienst ·  Öl-  und Gas-Heizungsanlagen

Timo Witzigmann
Dorfstraße 60/1

88079 Kressbronn
www.tw-haustechnik.de

Telefon 0 75 43 500 532


